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T A X   N E W S L E T T E R 
 

Freier Dienstvertrag – verschärfte Sichtweise des OGH 

 

 
Ein freier Dienstvertrag liegt vor, wenn der Dienstnehmer  

 

• die Möglichkeit der freien Vereinbarung von Arbeitszeit und  Arbeitsort, und 

• die Möglichkeit sich vertreten zu lassen  

 

hat. Zumindest  bis dato. 

 

 

 

Nun hat sich der  Oberste Gerichtshof  wie folgt dazu geäussert: 

 

Ob ein freies oder ein echtes Dienstverhältnis vorliegt, ist verstärkt danach zu beurteilen, ob  der 

Dienstnehmer 

 

• in den  Betrieb eingegliedert ist, 

• an die Arbeitszeit und  

• an den Arbeitsort des Dienstgebers gebunden ist 

• überwiegend Betriebsmittel des Dienstgebers verwendet. 

 

Liegen diese vier Voraussetzungen vor, dann ist von einem echten Dienstverhältnis auszugehen. Die 

Tatsache, dass im  freien Dienstvertrag  ein Vertretungsrecht vereinbart ist, macht aus einem Vertrag 

noch keinen freien Dienstvertrag.  Nur wenn die Vertretungsmöglichkeit tatsächlich in die Praxis 

umgesetzt wird, kommt diesem Vertragselement Bedeutung zu.   

 

 

Wien, im Februar 2007 

 

Mag. Christine Casapicola 

 

Casapicola & Gross 

Wirtschaftsprüfungs- und SteuerberatungsGmbH 

 

 

 
 
 

Die Inhalte in diesem newletter stellen lediglich allgemeine Informationen dar und ersetzen nicht individuelle Beratung im Einzelfall. Casapicola und 

Gross übernehmen keine Haftung für Schäden, welcher Art auch immer, aufgrund der Verwendung der hier angebotenen Informationen. Casapicola 
und Gross übernehmen insbesondere keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts der newsletter.  


